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EINGEGANGEN
0 8, Feb.  2023

Vollzug des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbrau-
cherinformation (VIG);
Antrag auf Informationsgewährung vom 24.11.2022 nach dem Verbraucherin-
formationsgesetz (VIG) bezüglich  des Betriebes L'ltaliano, Türlgasse  1, 92637
Weiden i.d.OPf.
Anlage: Kontrollberichte

███▍███████████

anbei erhalten Sie  nach  Ablauf  der dem Betreiber des  Betriebes gewährten Frist zur

Einlegung von Rechtsmitteln im Anhang die Kontrollberichte zum angefragten Be-

trieb.

Wir möchten Sie  ausdrücklich  nochmals  darauf hinweisen, dass  das  Verbraucherin-

formationsgesetz  allein  Auskunftsansprüche gegenüber  Behörden umfasst,  jedoch

keine  Aussage zur  Zulässigkeit der Weiterverwendung  der erhaltenen  Informationen

durch Sie  als Antragsteller trifft.
Ob  und wie  Sie  die  Informationen weiterverwenden und ggf. veröffentlichen, liegt

daher in Ihrer alleinigen  Verantwortung und Risiko.
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Kontrolle Fachbereich  Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll
Stadt Weiden i.d.OPf.

Betrieb: litaliano GbR  ██ ███ ████ - Pizzeria  litaliano
Anschrift: Weiden
(Standort) Türlgasse 1

92637 Weiden  i.d.OPf.

Art  der Kontrolle: sonstige außerplanmäßige Kontrolle vom 26.06.2022
Schwerpunkt(e):

Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):
Speisegaststätte

Gesamtergebnis: Verstoß

Verstöße:
1. Mehrere Geräte/Maschinen  waren verunreinigt.

Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. I Nr. 1 Verordnung
(EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

2. Das Handwaschbecken konnte nicht ungehindert genutzt werden.
Verstoß gegen  Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. III Nr. 2a Verordnung
(EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

3. Es  wurden  Lebensmittelbehälter  auf dem Boden gelagert,  die
üblicherweise im Arbeitsprozess auch auf den Arbeitsflächen abgestellt
werden. Dadurch bestand die Gefahr, dass  sich Keime im weiteren
Arbeitsprozess auf  Lebensmittel  übertragen und diese  kontaminieren
können.
Verstoß gegen Art. 4 Abs.  2 i.V.m. Anh. Il Kap. IX Nr. 3 Verordnung
(EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

4. Mehrere Behälter, die zur Aufbewahrung von Lebensmitteln
bereitgehalten  wurden,  waren für den  Kontakt mit Lebensmitteln  nicht
geeignet.
Verstoß gegen  Art. 4 Abs.  2 i.V.m. Anh. Il Kap. V  Nr. lb  Verordnung
(EG)  Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

Maßnahmen:
Datum: Art der Maßnahme: Status:
26.06.2022 mündliche  Belehrung

Kontrollbereich

Verkaufsfahrzeug

Verkaufsfahrzeug

Verkaufsfahrzeug

Verkaufsfahrzeug

Abstellung  der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (02.02.2023):



Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (02.02.2023):

Freitextfeld, in das der bisher per E-Mail übersandte Text zur Mängelabstellung eingefügt werden

kann.



Kontrolle Fachbereich  Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll
Stadt Weiden i.d.OPf.

Betrieb: litaliano  GbR ██ ▍████████ -  Pizzeria litaliano

Anschrift: Weiden
(Standort) Türlgasse 1

92637 Weiden i.d.OPf.

Art der Kontrolle: planmäßige Routinekontrolle vom 13.10.2022
Schwerpunkt(e):

Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):
Speisegaststätte

Gesamtergebnis: Verstoß

Verstöße:
1. Die  notwendige  Eigenkontrolle  konnte nicht vorgelegt werden.

Verstoß gegen  Art. 5 Abs.  1 Verordnung (EG)  Nr. 852/2004 über
Lebensmittelhygiene

2. Das  Handwaschbecken war nicht leicht zugänglich.
Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. I Nr. 4 Verordnung
(EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

3. Der  Fußboden  war insbesondere  in den  Rand-  und Eckbereichen,
sowie  unter und  hinter den  Einrichtungen  verunreinigt.
Verstoß gegen  Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. I Nr. 1 Verordnung
(EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

4. Der Abfallbehälter  war schadhaft.  Es  fehlte der Deckel.
Verstoß gegen  Art. 4 Abs.  2 i.V.m. Anh. Il Kap. VI Nr. 2 Verordnung
(EG) Nr. 852/2004 über  Lebensmittelhygiene

5. Die  Gläserspülmaschine  war nicht sauber gereinigt.
Verstoß gegen  Art. 4 Abs.  2 i.V.m. Anh. Il Kap.  I Nr. 1 Verordnung
(EG)  Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

Maßnahmen:
Datum: Art der Maßnahme: Status:
13.10.2022 mündliche  Belehrung

Kontrollbereich

Betrieb allgemein

Küche

Küche

Küche

Verkaufsraum

Abstellung  der Mängel zum  Zeitpunkt  der Informationserteilung  (02.02.2023):




